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A Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplans  

Gewerbegebiet Wiebelbach III 

I. Grundlagen, Anlass, Ziele und Inhalte der Änderung 

Die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Wiebelbach III“ betrifft 
die Grundstücksflächen nördlich der Kreisstraße MSP 35 und östlich der Straße 
„Krautäcker“ (Grundstücke Fl.Nr. 156/2 – Teilfläche, 156/6 - Teilfläche, 280/1 - Teilflä-
che, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 288/1, 288/3, 289/1, 289/2, 289/3, 
290/1, 290/2, 290/3 – alle Gemarkung Wiebelbach, Stand 14.11.2023)  
zur optimierten Ausnutzung gewerblicher Bauflächen innerhalb des Gewerbegebiets. 
Der Änderungsbereich umfasst ca. 4,15 ha Fläche. 

Es ergeben sich folgende Änderungen: 

1. Die interne Erschließungsstraße des Quartiers entfällt weitgehend. Die 
entfallende Fläche wird als Gewerbegrundstück festgesetzt (ca. 1.934 m²) 
Es verbleibt lediglich eine Stichstraße im Süden. Die Verkehrsflächen werden 
dort in Lage und Zuschnitt gemäß angepassten Erschließungsplanungen 
modifiziert. 

2. Die festgesetzten (privaten) Grünflächen entlang der bisherigen internen 
Erschließungsstraße entfallen vollständig und werden durch Gewerbeflächen 
(2.304 m²) ersetzt. 
Die festgesetzten (privaten) Grünflächen entlang der Straße „Am Krautgarten“ 
und der Kreisstraße MSP 35 werden durch Gewerbeflächen (1.236 m²) bzw. 
Verkehrsflächen (355 m²) bzw. öffentliche Grünflächen (265 m²) ersetzt. 

3. Die (privaten) Grünflächen am nördlichen und östlichen Rand des 
Gewerbegebiets werden teilweise in Gewerbegebietsfläche (666 m²), 
in Gewerbegebietsflächen mit Pflanzgeboten mit 5 – 10 m Breite 
umgewandelt (ca. 2.506 m²) sowie in öffentliche Grünflächen (586 m²) 
umgewandelt. 

4. Weitere 83 m² Gewerbeflächen werden entlang der Kreisstraße zur Sicherung 
von Leitungsrechten in eine öffentliche Grünfläche umgewandelt. 

5. Es werden Flächen mit bestehenden und geplanten Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte nachrichtlich übernommen. 

6. Angepasst sind außerdem 
„die Abgrenzungen der Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten zur Kreisstraße“, 
die Baugrenzen der Gewerbegrundstücke, 
die geplanten Grundstücksgrenzen angepasst. 

7. Es erfolgt eine Aktualisierung der Festsetzungen zum Immissionsschutz und 
Aufnahme neuer Erkenntnisse des Immissionsschutzrechts. 

Die sonstigen Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplans bzw. dessen 1. Än-
derung bleiben von der 2. Änderung des Bebauungsplans unberührt. 

Mit der teilweise entfallenden „inneren“ Erschließungsstraße ist eine Neuaufteilung 
von Grundstücken in Abstimmung mit den Eigentümern verbunden. 

Die 2. Änderung des Bebauungsplans erfolgt im „Regelverfahren“ nach §§ 3 und 4 
BauGB. 

Art und Maß der baulichen Nutzung werden nicht verändert.  
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Mit den Änderungen ergibt sich folgende Flächennutzung: 

 

 

 

In einem Umweltbericht nach Anlage 1 BauGB, einem gesonderten Teil der Begrün-
dung, werden die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und be-
werteten Belange des Umweltschutzes für die Änderungen des Bebauungsplanes 
dargelegt.  

Für die bisherigen Festsetzungen der Erstaufstellung des Bebauungsplans 
und deren Wirkungen war bislang aufgrund des Zeitpunkts der Erstaufstel-
lung des Bebauungsplans keine Umweltprüfung erfolgt. 
Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans im vereinfachten Verfah-
ren nach §13 BauGB war von einer Umweltprüfung abgesehen worden. 

 

Änderungspunkte der Begründung (aus der 1. Änderung) 

II. Immissionsschutz: 

Gemäß Berichts Nr. Y0150.006.01.001 vom 26.09.2023, erstellt durch Wölfel Engine-
ering GmbH (Geräuschkontingentierung, Schallimmissionsprognose Verkehr sind die 
Wirkungen der Änderungen im Hinblick auf immissionssensible Nutzungen im und 
außerhalb des Plangebiets durch gewerbliche Anlage und Verkehr überprüft.  

Anlagenlärm 

Die bereits im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans festgesetzten Emissi-
onskontingente müssen für den hier maßgeblichen „Bereich 2“ demnach nicht verän-
dert werden. 

Die Einschränkung der zulässigen Kontingente ergab sich durch den Schutzanspruch der 
nächstgelegenen Wohnnutzungen.  

Die Einhaltung der festgelegten Geräuschkontingente ist in der Genehmigungspla-
nung weiterhin nachzuweisen.  

Daneben ist der Nachweis des Schallimmissionsschutzes an Immissionsorten innerhalb des 

Plangebietes gemäß TA Lärm zu führen. Dabei ist auch das Spitzenpegelkriterium ge-
mäß TA Lärm für die umliegenden relevanten Immissionsorte zu überprüfen. 
Hinweis: Die DIN 45691 wird im Bauamt gemeinsam mit dem Bebauungsplan zur 
Einsicht bereitgehalten. 

Die ursprünglichen Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz waren im Rahmen der 1. Än-
derung des Bebauungsplans entfallen. Sie werden durch die Festlegung von Emissionskontin-
genten im nördlich der MSP 35 gelegenen Bereich 1 und im südlich der MSP 35 gelegenen 
Bereich 2 unterschieden: 

Emissionskontingente 
Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Schallemissionen die folgenden Emissionskontin-
gente LEK nach DIN 45961 weder tagsüber (06.00 Uhr – 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr – 
6.00 Uhr) überschreiten. 

Flächennutzung alt - m² neu - m²

Gewerbegebiet 28.357 36.873

Gewerbegebiet  "Grünflächen" 7.523 0

Verkehrsflächen 4.865 2.931

Feldweg 760 760

öffentliche Grünflächen 0 941

Summe 41.505 41.505
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Fläche LEKtags LEKnachts 

Bereich 1 65 dB(A) 55 dB(A) 

Bereich 2 65 db(A) 50 db(A)  

Der schalltechnische Nachweis für die Einhaltung der Emissionskontingente ist seitens des 
Vorhabenträgers im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, zu erbringen. 

Die Festsetzungen basieren auf Gutachten und Empfehlung des Ing.-Büros Wölfel (Höch-
berg). Das Gutachten ist Bestandteil der Begründung und wird als Anlage 1 angehängt.  

Für den Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplans gelten die Emissionskontin-
gente des „Bereichs 2“. 

Verkehrslärm 
Im Plangebiet sind Beurteilungspegel der Verkehrslärmimmissionen von bis zu 60 
dB(A) tags und 51 dB(A) nachts zu erwarten. Die für GE-Gebiete maßgebenden Ori-
entierungswerte werden damit tags und nachts auf dem gesamten Baufeld eingehal-
ten. 

Im Gewerbegebiet sind ausnahmsweise Wohnnutzungen zugelassen. Der bauliche 
Schallschutz ist für diese gegen Außenlärm durch passive Maßnahmen nachzuwei-
sen. 

In der DIN 18005 wird darauf hingewiesen, dass bei Beurteilungspegeln über45 
dB(A) nachts ein ungestörter Schlaf bei gekippten Fenstern häufig nicht möglich ist, 
weswegen in den Bereichen, in denen die Beurteilungspegel an zu schützenden Nut-
zungen nachts 45 dB(A) übersteigen, die Ausstattung von Räumen mit Schlaffunktion 
mit Lüftungseinrichtungen empfohlen wird, die das resultierende Schalldämmmaß 
des Außenbauteils nicht verringern und eine ausreichende Belüftung bei geschlosse-
nem Fenster gewährleisten.  

III. Abwasserbeseitigung 

Durch die Veränderung der Grundstücksflächen auf Grund der Ansiedlung großflächiger Be-
triebe ist im Zuge der Planung für die Grundstücksentwässerung im Trennsystem eine Direk-
teinleitung von unbelastetem Niederschlagswasser von Dachflächen in den Straßenseitengra-
ben / Vorflutgraben möglich. Es bietet sich an, das unbelastete Dachflächenwasser direkt in 
den Vorflutgraben einzuleiten. Der quantitative und qualitative Nachweis der Einleitung in den 
Vorflutgraben ist vorher zu führen. Die Kapazität des Grabenprofils, bzw. Verrohrung des Gra-
bens entlang der Grundstücksgrenze ist zuvor nachzuweisen, die Einleitungsstelle ist fachge-
recht herzustellen. 

Das Oberflächenwasser des Außenbereichs soll an den Mischwassersammler angeschlossen 
werden, der das Mischwasser in das angrenzende Regenüberlaufbecken einleitet. 

Das Vorhaben der Direkteinleitung von Niederschlagswasser in den Graben wäre dem Land-
ratsamt anzuzeigen, bzw. ggf. wasserrechtlich zu genehmigen. 

IV. Wasserversorgung, Grundwasserschutz 

Von dem geplanten Vorhaben ist kein Trinkwasserschutzgebiet für eine Wassergewinnungs-
anlage für die öffentliche Trinkwasserversorgung betroffen. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans grenzt jedoch direkt an die Weitere Schutzzone (Zone IIIB) des Wasserschutzge-
bietes für die Brunnen III und IV, welche der öffentlichen Trinkwasserversorgung des Marktes 
Kreuzwertheim dienen. Der Umgriff des Bebauungsplans liegt zudem teilweise im Bereich des 
vorgeschlagenen Vorbehaltsgebietes für die Brunnen III und IV, und teilweise im ermittelten 
Einzugsgebiet der Trinkwasserbrunnen. Bei Maßnahmen in diesem Bereich ist somit mit er-
höhter Sorgfalt zu handeln.  

Bei den beabsichtigten Bauvorhaben sind die Bodeneingriffe auf das erforderliche Minimum 
zu beschränken. Verschmutzungen des Grundwassers aufgrund der Bauarbeiten sind durch 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu verhindern.   
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Durch die geplanten Versiegelungen ist mit einer lokalen Verschlechterung der Grundwasser-
neubildung und somit mit negativen Auswirkungen für den Wasserhaushalt zu rechnen. Die 
Flächenversiegelungen sind daher so gering wie möglich zu halten.   

Sollte die Trinkwasserversorgung des Geltungsbereiches durch den Anschluss an das beste-
hende Ortsnetz realisiert werden, ist auf eine mengen- und druckmäßig ausreichende Was-
serversorgung zu achten. Inwieweit die bestehenden Anlagen ausreichend bemessen sind die 
Trink-, Brauch- und Löschwasserversorgung sicherzustellen, wäre vorab zu überprüfen.  

Bei dem geplanten Vorhaben sind außerdem die Vorgaben des Allgemeinen Grundwasser-
schutzes (Anforderungen nach Wasserhaushaltsgesetz und Bayerischem Wassergesetz) zu 
beachten. 

V. Erschließungsstraßen – Zufahrt zur Kreisstraße 

Bei der Erschließung der Grundstücke über die Kreisstraße MSP 35 sind folgende Punkte zu 
beachten: 

Die Grundstückszufahrten dürfen keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs auf der Kreisstraße haben. Die Ausbildung der Grundstückszufahrten, 
notwendige Aufstellflächen, Anordnung von Toranlagen, etc. sind mit der Kreistiefbauverwal-
tung abzustimmen. Der Baubeginn der Erschließung ist der Tiefbauabteilung des Landkreises 
Main-Spessart mitzuteilen. 

Eine eventuelle Bepflanzung entlang der Kreisstraße ist mit der Tiefbauverwaltung abzustim-
men. In der Regel sollten Bäume nicht näher als 8 m vom befestigten Fahrbahnrand entfernt 
gepflanzt werden. 

Entlang der Kreisstraße wird innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze ein einseitiger Gehweg an-
gelegt und mit Straßenbeleuchtung versehen. 

Trotz der entfallenden Erschließungsstraße bleibt die Erschließung der Gewerbe-
grundstücke durch die öffentliche Stichstraße im Osten, sowie ein (privates) Erschlie-
ßungsgrundstück im Westen (Fl.Nr. 288/1) gesichert.  
Die gesicherte Wendemöglichkeit für Feuerwehrfahrzeuge und Müllabfuhr ist auf den 
privaten Grundstücken am Ende der Erschließungsstiche privatrechtlich zwischen 
Gemeinde und Eigentümern vereinbart. 

VI. Grünordnungsplanung - Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffs 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans ist keine neuer Ausgleichsbedarf zu ermitteln.  
Es gilt § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB. 

Dies wird auch für die 2. Änderung des Bebauungsplans angenommen. Es werden 
zwar bisher festgesetzte „Grünflächen“ in Gewerbe- und Verkehrsflächen umgewan-
delt, jedoch werden diese als Bestandteile der Gewerbeflächen (und der überbauba-
ren Grundstücksfläche) eingeordnet, nicht als (eigenständige) Grünflächen im Sinne 
von § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB. Da auch schon vor Änderung des Bebauungsplans auf 
20 % der Grundstücksfläche (GRZ = 0,8) Vegetations- / Grünflächen nachzuweisen 
sind, ergibt sich hier insgesamt keine erhöhte Art und Intensität der bisher zulässigen 
Nutzung, lediglich eine Umverteilung im Gebiet. Damit wird kein Ausgleich erforder-
lich.  
Die mit den randlichen Grünstreifen beabsichtigte Einbindung des Gewerbegebiets 
wird durch die neuen, quanti- und qualifizierten Pflanzgebote innerhalb der Randstrei-
fen vielmehr konkretisiert. Die sonstige „innere Durchgrünung“ wird zu Gunsten der 
flexibleren Nutzbarkeit der Gewerbeflächen der Binnenaufteilung von Vegetationsflä-
chenanteilen innerhalb der Grundstücke überlassen. 

VII. Artenschutzrechtlicher Beitrag 

Im Hinblick auf den besonderen Artenschutz ergeben sich im Rahmen der 2 Ände-
rung des Bebauungsplans keine wesentlichen neuen Rahmenbedingungen im Hin-
blick auf artenschutzrechtliche Verbotstatbestände, die durch die Änderungen bedingt 
sind und die den durch die Bebauungsplanung ermöglichten Vorhaben unvermeidbar 
entgegenstehen. 



Markt Kreuzwertheim, OT Wiebelbach Begründung zur 2. Änderung  
des „Bebauungsplans Wiebelbach III“ 

7 

1. Grundlagen 

Die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 BNatSchG stellen auf Tathandlungen ab und 
berühren die Aufstellung und den Erlass von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungs-
plänen) nicht unmittelbar. Eine mittelbare Bedeutung kommt jedoch den Verbotstatbeständen 
zum Schutz der europarechtlich geschützten Arten für die Bauleitplanung zu. 

Für eine nachfolgende "hindernisfreie" Umsetzung von Bauvorhaben im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes ist es von Vorteil, wenn bereits durch die Instrumente der Bauleitplanung 
dafür Sorge getragen wurde, dass keine artenschutzrechtlichen Verbote ausgelöst werden bzw. 
bereits alle Voraussetzungen für eine Ausnahme geschaffen sind. 

 

2. Wirkungen des Vorhabens 

Zu betrachten sind insbesondere: 

• Überbauung und Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen, 

• Rodungen von bestehenden Obstbäumen, Gehölzen 

• Störungen durch Lärm, Erschütterung und Beunruhigung im Rahmen der Bau- und 
Erschließungsmaßnahmen, sowie durch die Nutzung des Baugebietes. 

 

3. Maßnahmen zur Vermeidung/Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität 

 
3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind erforderlich, um Gefährdungen der  geschützten 
Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrun-
gen: 
 

+ Unvermeidbare Rodungsarbeiten und Rodungsarbeiten an Bäumen, die als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten für Vögel dienen, sind nur in der Zeit vom 01.10. – 28.02. 
durchzuführen. Bäume, die als Quartier für Fledermäuse dienen können, sind aus-

schließlich in der Zeit von Mitte September bis Ende Oktober unter fledermaus-
fachlicher Begleitung zu entfernen. 
Die Baumabschnitte oder Bäume sind fachgerecht zu entnehmen (Entfernung 
bis 500 m) an Bäumen anzubringen oder einzusetzen. 

 

+ Bauarbeiten, die zur Beseitigung von Fortpflanzungsstätten auf Acker-, Brach- und  
Wiesenflächen führen, sind in der Zeit vom 1.03. - 30.09. unzulässig, außer wenn 

• zuvor zwischen 1.10. und 28.02 Maßnahmen zur Beseitigung von möglichen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z.B. Schwarzbrache oder tiefes Abmulchen) 
ergriffen werden und der Zustand bis zum Eingriff aufrechterhalten wird, oder  

• eine Fachkraft nachweist, dass sich aktuell keine Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten innerhalb der vorgesehenen Baufläche befinden.  

 

+ Vor dem Abbruch von Gebäuden sind diese durch eine fachlich geeignete Person auf 
ggf. vorhandene Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. Vögel, Fledermäuse) zu kon-
trollieren. Der Abrisszeitpunkt ist auf Grundlage der Ergebnisse dieser Begehung zu 
wählen:  

• Gebäude mit Brutplätzen von Vögeln oder Sommerquartieren von Fledermäusen 
dürfen grundsätzlich nur im Zeitraum vom 01.10. – 28.02. abgerissen werden. Ein 
Abbruch zwischen 01.03. und 30.09. ist möglich, wenn in dem Winter vor Abriss 
zwischen 01.10. und 28.02. potentielle, zu dem Zeitpunkt nachweislich nicht be-
setzte Habitate unbrauchbar gemacht wurden oder eine Fachkraft durch einen 
Begang der Gebäude nachweist, dass potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten von Vögeln oder Fledermäusen nicht vorhanden oder zum Zeitpunkt des Ab-
risses nicht besetzt sind.   
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• Gebäude mit möglichen Winterquartieren von Fledermäusen dürfen nicht zwi-
schen 01.10. und 30.04. abgerissen werden. Ein Abbruch innerhalb dieses 
Zeitraums ist möglich, wenn im Sommer vor dem Abriss zwischen 01.05. und 
30.09. potentielle, zu dem Zeitpunkt nachweislich nicht besetzte Habitate un-
brauchbar gemacht wurden oder eine Fachkraft durch einen Begang der Ge-
bäude nachweist, dass potentielle Winterquartiere von Fledermäusen nicht 
vorhanden oder zum Zeitpunkt des Abrisses nicht besetzt sind. 

+ Großflächige Fenster, die Vogelschlag begünstigen, sind zu vermeiden  
oder mit speziellem Vogelschutzglas oder anderen Vogelschlag verhindernden Maß-
nahmen auszuführen. 
 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen sind nach derzeitiger Kenntnis nicht erforderlich. Die unter 3.1 aufgeführten Kon-
flikt vermeidenden Maßnahmen reichen aus, um Verbotstatbestände auszuschließen. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich beim Einwandern geschützter Arten die 
Grundlage für die Beurteilung von Verbotstatbeständen ändern können. 

 

4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

sind nach Relevanzprüfung nicht betroffen. 

4.1.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Ab-
weichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt wird. 

 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungsverbot: Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Ent-
nahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Umfasst ist auch die Gefahr von Kollisio-
nen z.B. an Glasfassaden, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die jeweilige 
Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifi-
kant erhöht. 

Aufgrund der Bestandsaufnahmen, der Datenlage und der vorkommenden Lebensräume sind 
hier (potentiell) betroffen: 

Säugetiere (außer Fledermausarten) 

sind nach Relevanzprüfung nicht betroffen  

Fledermausarten 

sind nach Relevanzprüfung potentiell betroffen (mögliche Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte im Plangebiet in Form eines möglichen Quartierbaums vorgefunden Stand 
10/2023). 

Reptilien 
sind nach Relevanzprüfung nicht betroffen. 
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Amphibien 
Geschützte Arten sind projektspezifisch nicht betroffen. 

Libellen 
sind nach Relevanzprüfung nicht betroffen. 

Käfer 
sind nach Relevanzprüfung nicht betroffen. 

Tagfalter 
sind nach Relevanzprüfung nicht betroffen. 

Sonstige geschützte Tierarten 
sind nach Relevanzprüfung nicht betroffen. 

 

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 BNatSchG für nach 
§ 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

 

Schädigungsverbot  Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-stätten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang gewahrt wird. 

 

Störungsverbot  Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Auf-zucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 
vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-zustandes der lokalen Po-
pulation führt. 

 

Tötungsverbot: Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Ent-
nahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Umfasst ist auch die Gefahr von Tötungen, 
wenn sich durch Betrieb von Gebäuden und Außenanlagen das Tötungsrisiko für die jeweili-
gen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen sig-
nifikant erhöht. 

 

4.2.1 Übersicht über das (potentielle) Vorkommen der betroffenen Europäischen Vo-
gelarten 

Die (potentiell) vorkommenden Vogelarten lassen sich im Wesentlichen den ökologischen Ar-
tengilden zuordnen: 

• der „offenen strukturreichen Kulturlandschaft“ (Acker- und Wiesenflächen) 

• der „Siedlungsbereiche“ 

• sowie am südlichen Rand Arten der „Waldränder und Wälder“ 

 

ökologische Gilde der „Offenen, strukturreichen Kulturlandschaft“ 
Die Ackerflächen des Plangebiets konnten vor Bebauung von typischen Feldvogelarten wie 
Feldlerche und Wiesenschafstelze und ggf. auch Rebhuhn besiedelt werden. 
Zum Zeitpunkt der 2. Änderung des Bebauungsplans ist das Gewerbegebiet in einer Dichte 

bebaut, die eine Besiedlung durch o.a. unwahrscheinlich macht. Bestandsaufnahmen der 
Avifauna in östlich angrenzenden Flächen (4- 6/2023) wiesen keine entsprechenden 
Artvorkommen aus. 
Eine Schädigung durch Entzug von Fortpflanzungs- und Ruhestätten aufgrund der baulichen 
Anlagen und der Nutzungsänderung von Acker / Wiesenflächen zum Gewerbegebiet wird un-
ter Beachtung der unter Kap. 3.1. aufgeführten Konflikt vermeidenden Maßnahmen 
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ausgeschlossen, nachdem die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt.  
Es verbleiben aber nach dem Eingriff qualitativ und quantitativ ausreichende Fortpflanzungs- 
und Ruhstätten im Naturraum.  
Ein signifikantes erhöhtes Verletzungs- und Tötungsrisiko wird nicht prognostiziert. 

 

Ökologische Gilde der „Siedlungsbereiche“ 
Arten der Siedlungen wie Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Hausrotschwanz, Haussperling, 
Girlitz oder die Schleiereule nutzen den Bereich potentiell als Nahrungsraum. Eine erhebliche 
Veränderung der Habitatbedingungen für die Arten der ökologischen Gilde der Siedlungen ist 
aus dem Vorhaben nicht abzuleiten. Das Potenzial möglicher Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten wird erhöht. Ein signifikantes erhöhtes Verletzungs- und Tötungsrisiko wird nicht prognos-
tiziert.  

 

Ökologische Gilde der „Waldränder und Wälder“: 
Am südlichen Gebietsrand befinden sich Waldränder. Dort ist mit Vorkommen typischer He-
ckenbrüter (Goldammer, Bluthänfling, Baumpieper, Heckenbraunelle,…) zu rechnen. Es sind 
durch das geplante Gewerbegebiet keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten betroffen. Eine 
Schädigung tritt nicht ein. Zu erwarten ist eine Erhöhung des Angebots an möglichen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten durch die festgesetzten Grünflächen mit Gehölzpflanzungen. 
Es ist keine wesentliche Störung durch weitere Bebauung zu erwarten. 
Ein signifikantes erhöhtes Verletzungs- und Tötungsrisiko wird nicht prognostiziert.  

 

5. Gutachterliches Fazit 

Vertieft geprüft wurden nach einer Relevanzprüfung folgende Tierarten, -gruppen und ökologi-
schen Gilden: 

• Vogelarten:  

− ökologische Gilde der Siedlungsbereiche (randlich). 

− ökologische Gilde der Waldränder und Wälder (randlich). 

− ökologische Gilde der strukturreichen, offenen Kulturlandschaft (hier: Ackerland/ Wie-
sen, Streuobstbestände). 

 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG im Hinblick auf nach An-
hang IV der FFH-Richtlinie und nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie geschützte Tierarten 
können vermieden werden, wenn die aufgeführten, Konflikt vermeidenden Maßnahmen ergrif-
fen werden.  

CEF-Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Die aufgeführten Konflikt vermeidenden Maßnahmen sollen in der Satzung als Fest-setzun-
gen aufgeführt werden, damit artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden werden.  

Damit stehen der Satzung unter Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen derzeit keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände entgegen. 

 

VIII. Verfahren 

• Der Marktgemeinderat Kreuzwertheim hat in der Sitzung vom …………die 2. Änderung des 
Bebauungsplans beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ……………… ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 

• Zu dem Vorentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans mit Begründung und Umweltbericht 
in der Fassung vom 14.11.2023 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom ………………. bis …………… frühzeitig 
beteiligt. 
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• Zum Vorentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans mit Begründung und Umweltbericht in 
der Fassung vom 14.11.2023 wurde die Öffentlichkeit in der Zeit vom ………………bis ……… 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig durch Veröffentlichung im Internet und Auslegung 
beteiligt. 
 

• Zu dem Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans mit Begründung und Umweltbericht in 
der Fassung vom ……… wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ………………. bis …………… beteiligt. 
 

• Zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans mit Begründung und Umweltbericht in der 
Fassung vom …… wurde die Öffentlichkeit in der Zeit vom ………………bis ……… gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB durch Veröffentlichung im Internet und Auslegung beteiligt.  
 

• Der Markt Kreuzwertheim hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom ...................  die 
2. Änderung des Bebauungsplans gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................... 
als Satzung beschlossen. 
 

• Die 2. Änderung des Bebauungsplans wurde am ............ gemäß 
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB  /  Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des 
Bebauungsplan wurde am   ............   gemäß  § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
 
 

 
Oberdürrbach, den 14.11.2023 
 
 
 
……………………………………….. 

M a r t i n  B e i l  
Landschaftsarchitekt BDLA 
Johann-Salomon-Straße 7 
97080 Würzburg 

0931/287244, info@mb-landschaftsplanung.de 

 

Markt Kreuzwertheim, den ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Thoma, Erster Bürgermeister 

 


